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UMGANG MIT KRANKHEITEN

Wie in allen Gemeinschaftseinrichtungen kann es durch das gemeinsame Erleben, durch Spiel und 
durch Körperkontakt zur Übertragung von Krankheiten kommen. Deswegen kommt der Prävention 
eine zentrale Bedeutung zu. Nur durch eine einheitliche Regelung können Krankheitswege unterbro-
chen werden. Hiervon profitieren Kinder, Eltern und auch Erzieher: innen. 

Als krankes Kind beschreiben wir alle Kinder, die offensichtlich unter ihren Symptomen leiden. Ein Kind, 
welches sich nicht wohlfühlt, kann nur schwer an dem täglichen Ablauf der Kita teilnehmen, weshalb 
es in die Obhut vertrauter Familienangehöriger und nicht in die Kita gehört. 

MELDEPFLICHTIGE UND NICHT MEL-
DEPFLICHTIGE KRANKHEITEN. 

Der Gesetzgeber unterscheidet dabei zwischen 
Meldepflichtige und nicht Meldepflichtige Krank-
heiten. Der Umgang mit diesen Meldepflichtigen 
Krankheiten ist gesetzlich im § 34 Abs. 6 IfSG ge-
regelt. Diese Krankheiten werden dem Gesund-
heitsamt gemeldet und die Kita darf erst wieder 
besucht werden, bis nach ärztlichem Urteil mit 
einem Attest eine Weiterverbreitung der Krank-
heit nicht mehr zu befürchten ist.

MELDEPFLICHTIGE KRANKHEITEN:

✓ Windpocken
✓ Masern
✓ Mumps
✓ Scharlach
✓ Keuchhusten
✓ Borkenflechte
✓ Kopfläuse
✓ Krätze
✓ Diphterie
✓ Kinderlähmung
✓ Gehirnhautentzündung

NICHT MELDEPFLICHTIGE KRANK-
HEITEN:

✓ Starke Erkältungen
✓ Durchfälle
✓ Bindehautentzündungen
✓ Hand Mund Fuß Krankheiten etc.

INFO AN UNS

Wir bitten aber darum, alle auftretenden Krank-
heiten in der Kindertageseinrichtung zu mel-
den. Für den Umgang mit nicht Meldepflichtigen 
Krankheiten gibt es keine gesetzliche Regelung 
sondern nur Empfehlungen. Da aber genau die-
se Erkrankungen immer wiederkehrend sind, ge-
ben wir hiermit die mit der Verbundleitung ab-
gestimmten Regelungen verbindlich bekannt. Sie 
orientieren sich an den Empfehlungen des Ge-
sundheitsamtes.

KRANKE KINDER

Akut kranke Kinder gehören nicht in die Kita. 
Dies gilt für:

01. | Kinder mit aktuellem Fieber (ab 38 Grad) 
oder mit Fieber am Tag oder in der Nacht davor. 
Sie müssen 24 Stunden fieberfrei sein.
02. | Kinder die sich übergeben haben. Sie dürfen 
frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbre-
chen die Kita wieder besuchen.
03. | Kinder mit Durchfall. Auch sie dürfen frü-
hestens 48 Stunden nach dem letzten Symptom 
wieder die Kita besuchen.
04. | Kinder, die offensichtlich unter ihren akuten 
Symptomen leiden ( z.B. erschöpfender Husten).
05. | Kinder mit Symptomen bestimmter Krank-
heitsbilder. Diese müssen abgeklungen sein (z.B. 
bei der Hand-Mund-Fuß-Krankheit).
06. | Kinder, die nicht ohne die Gabe von Medi-
kamenten symptomfrei sind.
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HANDELN

An manchen Tagen können Eltern verunsichert 
sein, wie sich der Zustand ihres Kindes während 
des Kita Besuches entwickeln wird. Hier ist es 
wichtig das vertrauensvolle Gespräch mit einem 
Erzieher: innen zu suchen. Erzieher: innen, wel-
che im Laufe des Tages feststellen, dass ein Be-
such der Kita dem Kind nicht zumutbar ist, kön-
nen sich melden, um das Kind abholen zu lassen. 
In diesem Fall sind Eltern dazu verpflichtet die-
ser Bitte nachzukommen. Eine Medikamenten-
gabe durch Erzieher: innen an Kinder ist nur mit 
ärztlicher Bescheinigung möglich. Die Erzieher: 
innen unserer Kindertageseinrichtung sind dazu 
berechtigt diese Entscheidung im Sinne des Kin-
des und der anderen Kinder zu treffen!

DAS KIND IST KRANK, WAS NUN? 

Berufstätige Eltern haben einen Anspruch auf ge-
setzliche Krankentage, falls keine andere Betreu-
ungsperson zur Verfügung steht (§ 45 SGBV/ Ge-
setz 616 BGB). 

Nachfolgend findet ihr Informationen eures ge-
setzlichen Anspruches.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
themen/praevention/kindergesundheit/faq-kin-
derkrankengeld.html 

INTERNE REGELUNGEN

Kinder mit akuten Erkrankungen dürfen die Kita 
nicht betreten. Wenn Eltern in dem Dilemma 
sind, ein Geschwisterkind bringen oder abholen 
zu müssen, bitten wir euch bei uns anzurufen. Wir 
holen das Kind dann am Eingang ab oder bringen 
dieses angezogen zum Ausgang. Zum Einhalten 
unserer Regelungen zum Umgang mit Krankhei-
ten haben sich alle Eltern bei der Vertragsunter-
zeichnung verpflichtet. Ein Nichteinhaltung kann 
zum Verlust des Kitaplatzes führen!

WIR SIND FÜR EUCH DA
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